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RS OGH 1964/6/16 1Ob73/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1964

Norm

GmbHG §18 Abs3

Rechtssatz

Bei einer GmbH bestehen keine Bedenken, neben einzelvertretungsbefugten Geschäftsführern auch solche, die nur

gemeinsam mit einem Prokuristen zeichnen können, zuzulassen. Für eine Analogie zu § 125 HGB besteht hier kein

Raum.

Entscheidungstexte

1 Ob 73/64
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